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§ 69 ÄrzteG 1998 Pflichten und
Rechte der Kammerangehörigen

 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

(1) Alle Kammerangehörigen sind verp ichtet, die von der Ärztekammer im Rahmen ihres gesetzlichen

Wirkungskreises gefaßten Beschlüsse zu befolgen sowie die in der Umlagenordnung und in der Beitragsordnung

festgesetzten Umlagen und Wohlfahrtsfondsbeiträge zu leisten.

(2) Ist ein Amtsarzt ordentlicher Angehöriger einer Ärztekammer, kann er nur insoweit verhalten werden,

Anordnungen und Weisungen der Kammer und ihrer Organe Folge zu leisten, als solche Anordnungen oder Weisungen

nicht im Widerspruch mit seinen P ichten als Amtsarzt oder den ihm von seiner vorgesetzten Dienstbehörde erteilten

Anordnungen und Weisungen stehen.
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